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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

25.05.2005 

Geschäftszahl 

2005/09/0017 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 90/02/0036 E 20. Juni 1990 VwSlg 13230 A/1990 RS 2 (hier ohne Klammerausdruck am Ende) 

Stammrechtssatz 

Erfährt eine Partei durch das Vorfinden einer Verständigung vom erfolglosen Versuch eines ersten 
Zustellversuches und der Aufforderung zur Anwesenheit bei dem gleichzeitig angekündigten zweiten 
Zustellversuch, daß die Behörde ihr ein Schriftstück zustellen will, so hat sie sich durch entsprechende 
Dispositionen primär in die Lage zu versetzen, das Schriftstück beim angekündigten zweiten Zustellversuch zu 
übernehmen. Sollte es der Partei im Einzelfall unmöglich oder unzumutbar sein, solche Dispositionen zu treffen, 
so hätte sie die Möglichkeit, allfällige für sie durch die erfolgte Zustellung eingetretene Säumnisfolgen mit 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu beseitigen. Es würde zweifellos dem Sinn des Gesetzes 
widersprechen, hätte der Adressat die Möglichkeit, die Rechtswirksamkeit einer Zustellung dadurch 
hinauszuschieben, daß er seine Abgabestelle am Tage des zweiten Zustellversuches verläßt und auf diesem 
Wege etwa die Rechtmäßigkeit des zuzustellenden Verwaltungsaktes in Frage stellt (Verjährung, Einjahresfrist 
nach § 51 Abs 5 VStG odgl). 


